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RESOLUTION 65/92

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/417,
Ziff. 8)322.

65/92. Übereinkommen über das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkom-
men über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lage-
rung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen323 einhun-
dertdreiundsechzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung
der Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens zu beteiligen, namentlich
auch an dem in der Schlusserklärung der dritten Überprü-
fungskonferenz324 vereinbarten Informations- und Datenaus-
tausch, und dem Generalsekretär die entsprechenden Infor-
mationen und Daten nach dem einheitlichen Verfahren jähr-
lich spätestens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen,

es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind325,

unter Hinweis auf den auf der sechsten Überprüfungs-
konferenz gefassten Beschluss, ab 2007 bis zur spätestens En-
de 2011 abzuhaltenden siebenten Überprüfungskonferenz
jährlich vier einwöchige Tagungen der Vertragsstaaten sowie
eine einwöchige Sachverständigentagung zur Vorbereitung
jeder Tagung der Vertragsstaaten abzuhalten326,

1. fordert alle Unterzeichnerstaaten, die das Überein-
kommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und

Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen323

noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzüglich zu tun, und
fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen nicht un-
terzeichnet haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und
dadurch zur Herbeiführung der Universalität des Überein-
kommens beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten In-
formationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklä-
rung der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens324 vereinbarten Informations- und Da-
tenaustausch zu beteiligen; 

3. begrüßt außerdem die erfolgreiche Abhaltung von
Sitzungen im Rahmen des intersessionellen Prozesses 2007-
2010 und begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem die
Erörterungen mit dem Ziel der Förderung einer gemeinsamen
Haltung und wirksamer Maßnahmen zu den auf der sechsten
Überprüfungskonferenz vereinbarten Themen326;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass die sechste Über-
prüfungskonferenz mehrere Maßnahmen zur Aktualisierung
des Mechanismus für die Übermittlung von Informationen im
Rahmen der vertrauensbildenden Maßnahmen vereinbart
hat326;

5. erinnert an die auf der sechsten Überprüfungskon-
ferenz gefassten Beschlüsse326 und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens auf, sich an ihrer Umsetzung zu beteili-
gen;

6. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, im
Einklang mit dem Beschluss der sechsten Überprüfungskon-
ferenz326 auch weiterhin eng mit der im Sekretariats-Büro für
Abrüstungsfragen angesiedelten Gruppe für die Unterstüt-




